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Artikel III-189 (ex-Artikel 2)

(1) Auf der Grundlage der in Artikel 1 dieses Titels aufgeführten Grundsätze und Ziele legt
der Europäische Rat die strategischen Interessen und Ziele der Union fest.

Die Beschlüsse des Europäischen Rates über die strategischen Interessen und Ziele der Union
können sich auf die Bereiche der Außenpolitik sowie auf andere Bereiche des außenpolitischen
Handelns der Union erstrecken. Sie können die Beziehungen der Union zu einem Land oder einer
Region betreffen oder aber ein bestimmtes Thema zum Gegenstand haben. In ihnen sind die Dauer
und die von der Union und den Mitgliedstaaten bereitzustellenden Mittel anzugeben.

Der Europäische Rat beschließt einstimmig auf Empfehlung des Rates, die dieser nach den für den
jeweiligen Bereich vorgesehenen Modalitäten annimmt. Die Beschlüsse des Europäischen Rates
werden vom Ministerrat gemäß den in der Verfassung vorgesehenen Verfahren durchgeführt.

(2) Der Minister für auswärtige Angelegenheiten und die Kommission können dem Rat
gemeinsame Vorschläge vorlegen, wobei der Minister für auswärtige Angelegenheiten im Bereich
der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und die Kommission für die anderen Bereiche des
außenpolitischen Handelns zuständig ist.

Explanation :

Dies entspricht Art. I-39 Abs. 2. Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und
allgemeinen Leitlinien der Politik, der Ministerrat ist für die Durchführung solcher
Beschlüsse des Europäischen Rates zuständig.


